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1. Zuständige Stelle BBIG

2. Rechtsgrundlagen Prüfungsausschüsse

3. Pflichten der Prüfenden
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Zuständige

Stelle

Überbetriebliche Ausbildung 

und Berufsschule

Führen der 

„Handwerksrolle“

Zulassung AP nach

Sonderbestimmungen

Prüfungswesen

FW / FWM

Prüfungsausschüsse

FW / FWM

Ausbildungsberatung

Überwachung der

Ausbildung

Anerkennung von

Ausbildungsstätten

Fortbildung

Forstwirtschaftsmeister

Kernaufgaben der zuständigen Stelle RPF, Ref. 81



Rechtsgrundlagen PA

• Berufsbildungsgesetz – BBIG (§§ 39 – 42)

• Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz über die Durchführung von 

Abschlussprüfungen in den Ausbildungsberufen der 

Landwirtschaft (VOAPLandw) (= Geschäftsführung PA)



Prüfungsausschuss

BBIG § 39

• Für die Durchführung der Abschlussprüfungen errichtet die 

zuständige Stelle Prüfungsausschüsse

• Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 

2 BBIG nehmen die Prüfungsleistungen ab



Zusammensetzung PA

BBIG § 40

• Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. 

Diese müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für 

die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein

• Paritätische Zusammensetzung: Beauftragte Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer und Lehrkraft berufsbildende Schule.

• (Ordentliche) Mitglieder haben Stellvertreter/innen.



Berufung PA-Mitglieder

BBIG § 40

• Berufung erfolgt für einen Zeitraum von 5 Jahren

• Berufung erfolgt durch die zuständige Stelle

bei AG-Vertretern direkt durch das RPF

bei AN-Vertretern auf Vorschlag der zuständigen 

Gewerkschaft(en) im Bezirk, IG BAU / (VERDI)

bei Lehrkräften im Einvernehmen mit der 

Schulaufsichtsbehörde (RP Freiburg).

• Unterrichtung der Vorschlagsberechtigten im Nachgang

• Mitglieder können aus wichtigem Grund abberufen werden



Zusammensetzung PA

AG AN Lehrkräfte

ordentliche 

Mitglieder

ordentliche 

Mitglieder

ordentliche 

Mitglieder

Stellvertreter Stellvertreter Stellvertreter

GewerkschaftenRPF Schulbehörde

paritätisch

Zuständige Stelle

Geschäftsführung

Beauftragte

auf Vorschlag 

von:

min. je 1

min. je 1



Beschlussfähigkeit PA

BBIG § 41

• PA wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein 

weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend

übernimmt (nicht dieselbe Mitgliedergruppe)

• Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 

Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er 

beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden 

Mitglieds den Ausschlag



Beschlussfassung PA

BBIG § 42

• Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über

die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, 

die er selbst abgenommen hat,

die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt, sowie

das Bestehen oder Nichtbestehen der 

Abschlussprüfung.



Prüferdelegationen

BBIG § 42

• Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen mit den 

Mitgliedern des PA die Abnahme und abschließende 

Bewertung von Prüfungsleistungen auf Prüferdelegationen

übertragen.

• Zusammensetzung von Prüferdelegationen hat paritätisch

zu geschehen (minds. 3 Mitglieder). Dies können Mitglieder 

des PA, deren Stellvertreter/innen oder weitere Prüfende 

(nach § 40 (4) BBIG) sein.

• Die zuständige Stelle hat vor Beginn der Prüfung über die 

Bildung von Prüferdelegationen zu entscheiden



Prüferdelegationen

Großer PA

Delegation

Delegation Delegation

Delegation Delegation

Delegation

Kleiner PA

Delegation Delegation

Delegation Delegation

DelegationDelegation



Abnahme von Prüfungen

BBIG § 42

• Abnahme und Bewertung schriftlicher oder sonstiger 

Prüfungsleistungen („nichtflüchtige Prüfungsleistungen“)  

= 2 Prüfende 

• Abnahme und Bewertung praktischer und mündlicher

Prüfungsleistungen („flüchtige Prüfungsleistungen“)            

= 3 Prüfenden



Pflichten der Prüfenden

• Gebot der Chancengleichheit beachten

• Faires Verhalten dem Prüfling gegenüber: in Bezug auf 

Abfragen und Bewerten von Leistungen, aber auch keine 

herabsetzenden, diskriminierenden, politischen Äußerungen

• Geltende Rechtsvorschriften des Prüfungswesens und der 

Ausbildungsordnung kennen und beachten

• Von äußeren Einflüssen und Weisungen freihalten 

(Neutralität wahren) 



Pflichten der Prüfenden

• Gebot der Verschwiegenheit, und zwar den gesamten 

Prüfungsvorgang betreffend (Datenschutz, Prüfungsablauf, 

Inhalte, Verhalten von Prüflingen, der laufenden, 

abgelaufenen und zukünftigen Prüfungen)

• Persönlich im Ausschuss tätig werden und an Prüfungen 

mitwirken (über gesamte Periode) „Funktionszuweisung“

• Bei Verhinderung rechtzeitig benachrichtigen

• Pflichtverletzung kann eine Abberufung zur Folge haben



Vielen Dank

Fragen?

Kontakt:

Stephan Möhle (Dipl.-Ing. (FH) Forstwirtschaft)

Regierungspräsidium Freiburg – Forstdirektion

Referat 81 – Forstrecht und Bildung – zuständige Stelle BBiG

79098 Freiburg i. B.

Tel.: 0761 – 208 1434

E-Mail: stephan.moehle@rpf.bwl.de

mailto:stephan.moehle@rpf.bwl.de

